
Der Vorstand der Bundesärztekammer hat in seiner Sitzung 
vom 09./10.12.2021 (Wahlperiode 2019/2023) die 
nachfolgenden Abrechnungsempfehlungen beschlossen:  

Ergänzung zu den Abrechnungsempfehlungen der 
Bundesärztekammer zu telemedizinischen Leistungen vom 
14./15.05.2020 

1. Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder
Unterweisung und Führung der Bezugsperson(en) mittels
Videoübertragung – im Zusammenhang mit der Behandlung eines
Kranken –

analog Nr. 4 GOÄ

2. Einleitung und Koordination flankierender therapeutischer und
sozialer Maßnahmen mittels Videoübertragung während der
kontinuierlichen ambulanten Betreuung eines chronisch Kranken

analog Nr. 15 GOÄ


